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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1980

Norm

ABGB §294 A1

Rechtssatz

Wurde ein Waschbecken nicht nach dem Willen des Verstorbenen dauernd dem Haus gewidmet und liegt kein fester

Einbau vor, so handelt es sich um eine bewegliche Sache, an der ein vom Haus gesondertes Eigentum ohne weiters

bestehen kann.
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